
#ST# Bundesbeschluss
über die Neuordnung der Landesversorgung

vom 22. Juni 1979

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 6. September 1978'),

beschliesst :

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art.31bis Abs.3 Bst.e
3 Wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, ist der Bund befugt, nötigenfalls in
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit, Vorschriften zu erlassen :

e. über vorsorgliche Massnahmen der wirtschaftlichen Landesverteidigung und
auch über Massnahmen zur Sicherstellung der Landesversorgung mit le-
benswichtigen Gütern .und Dienstleistungen bei schweren Mangellagen, de-
nen die Wirtschaft nicht selber begegnen kann.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Ständerat, 22. Juni 1979 Nationalrat, 22. Juni 1979

Der Präsident: Luder Der Präsident: Generali
Der Protokollführer: Sauvant Der Protokollführer: Zwicker
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